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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 2 bis 9 
BauNVO) 

(1) Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Es gilt folgender Zulässigkeitskatalog: 

1 Allgemein zulässig sind: 

1.1 Wohngebäude, 

1.2 die der Versorgung des Gebiets dienende Läden sowie nicht stören-
de Handwerksbetriebe, 

1.3 Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

  

 2 Unzulässig sind: 

2.1 Schank- und Speisewirtschaften 

2.2 Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke, 

2.3 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

2.4 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

2.5 Anlagen für Verwaltungen, 

2.6 Gartenbaubetriebe, 

2.7 Tankstellen. 
 
2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 

21 BauNVO) 
(1) Geschoß- und Grundflächenzahl 

Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) und die höchstzulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) sind wie folgt festgesetzt: 

 GFZ max. = 0,8 

 GRZ max. = 0,4  

(2) Zahl der Vollgeschosse 

 Die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse ist mit Z = II festgesetzt. 

(3) Höhe baulicher Anlagen 

Die Firsthöhe (FH) ist definiert als das Abstandsmaß von der Oberkante der 
an das jeweilige Baugrundstück angrenzenden anbaufähigen öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche bis Oberkante First. 

Die Traufhöhe (TH) ist als das Abstandsmaß von der Oberkante der an das 
jeweilige Baugrundstück angrenzenden anbaufähigen öffentlichen Straßen-
verkehrsfläche und der Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufge-
henden Mauerwerks und der Dachhaut definiert. 
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Ausgangspunkt für die Bestimmung der First- und Traufhöhe ist die an der 
straßenseitigen Gebäudemitte geltende Höhe der Straßengradiente.   

Die Gebäudehöhe (GH) ist das Abstandsmaß von der Oberkante der an das 
jeweilige Baugrundstück angrenzenden anbaufähigen öffentlichen Straßen-
verkehrsfläche und dem höchsten Punkt des Gebäudes, der wie folgt zu er-
mitteln ist: 

a) Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauer-
werks und der Dachhaut oder 

b) bis zum oberen Abschluss der straßenseitigen Wand (Attika)  

 

Bei Eckgrundstücken ist die an das jeweilige Grundstück angrenzende 
„Planstraße“ als Maßbezugspunkt heranzuziehen, über den die Erschließung 
des privaten Baugrundstücks erfolgt. 

Die zulässigen Höhen baulicher Anlagen werden in Abhängigkeit von der 
Dachneigung wie folgt festgesetzt. 

I Geneigte Dächer mit einer Dachneigung > 10° (z.B. Satteldach, 
Walmdach, Zeltdach):  

 
Gebiet Firsthöhe Traufhöhe 

WA 9 m 6,5 m 

 
II Einseitiges Pultdach (= ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. 

Die untere Kante bildet die Dachtraufe, die obere den Dachfirst.)  

 
Gebiet Firsthöhe Traufhöhe 

WA 8 m 6,5  m 
 

III Flachdach (=  Flachdächer sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° 
bis zu 10°)  

 
Gebiet Gebäudehöhe 

siehe Definition a) 

Höhe mit Attika 

siehe Definition b) 

WA 8,5 m 7  m 

 

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen (§ 9 (1) Nr. 3 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

(1) Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Es ist die abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO festgesetzt. Zu-
lässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser gemäß folgender Definition: 
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Einzelhäuser sind allseitig freistehende Gebäude, die an den beiden seitli-
chen Grundstücksgrenzen die nach Landesrecht erforderlichen Abstandsflä-
chen einzuhalten haben. Ihre größte Länge darf höchstens 15 m betragen. 

Doppelhäuser sind zwei selbstständig benutzbare, an einer gemeinsamen 
seitlichen Grundstücksgrenze und an einer gemeinsamen Gebäudetrenn-
wand – auch gestaffelt – aneinandergebaute, im Übrigen jedoch freistehende 
Gebäude.  

Ihre größte Länge der zur angrenzenden anbaufähigen Straße liegenden 
Gebäudeseite darf höchstens 10 m pro Doppelhaushälfte betragen. 

 

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zu-
fahrten (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 (6), 14 und 23 (5) BAUN-
VO) 

(1) Garagen 

Vor den Garageneinfahrten ist ein Stauraum von 5 m – gemessen ab der 
angrenzenden Straßenbegrenzungslinie - freizuhalten. 

(2) Überdachte Stellplätze (Carports) 

Carports müssen zu den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen einen 
Mindestabstand von 1 m (gemessen senkrecht von der straßenseitigen Kan-
te der baulichen Anlage zur angrenzenden Straßenbegrenzungslinie) einhal-
ten.  

 

5 Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) 
Nr. 6 BauGB) 
Im Bebauungsplangebiet ist die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in 
Wohngebäuden mit 2 festgesetzt. 

 
6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
(1) Vorgartenbereich 

Mindestens 30% der Vorgartenfläche des privaten Baugrundstücks ist als 
vegetationsreiche Grünfläche mit regionstypischen Pflanzen zu entwickeln.  

Garagen, Carports und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO im Vor-
gartenbereich fließen nicht in diese Berechnung ein. 

Als Vorgartenbereich gilt die Fläche zwischen vorderer Häuserflucht und der 
Straßenbegrenzungslinie. 

Zulässig ist eine Raseneinsaat oder Wildblumenwiese, eine Gehölzpflanzung 
(Gruppen oder Solitäre), eine Anpflanzung von Bodendeckern und/ oder 
Stauden bzw. eine Kombination aus den angeführten Pflanzen.  

Schotter- und Steingärten sind unzulässig.  

Die Anpflanzmaßnahme ist auf den in der Textfestsetzung A3 (1)1 definier-
ten Mindestbegrünungsanteil von 25% anrechenbar. 
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(2) Wasserdurchlässige Befestigung von privaten Verkehrs- und Stellplatzflä-
chen 

Stellplätze sowie private Wege- und Hofflächen sollen dauerhaft mit wasser-
durchlässigen Materialien wie Rasenfugenpflaster, wasserdurchlässigem 
Pflaster und vergleichbare Materialien befestigt werden. 

 

7 Leitungsrecht (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
Im Bereich der Parzelle Gemarkung Löhndorf, Flur 3, Nr. 152/5 ist ein lei-
tungsrecht zugunsten der Stadtwerke Sinzig mit einer Mindestbereite von 5 
m festgesetzt. 

 

8 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und 25 b BauGB sowie § 88 (6) LBauO) 

(1) Randliche und innere Durchgrünung durch Pflanzung von Laubgehölzen II. 
Ordnung/ Obstgehölzen, Sträuchern /Strauchhecken 

Auf dem jeweiligen privaten Grundstück sind mindestens 25% der Grund-
stücksfläche als Vegetationsfläche anzulegen.  

Je angefangener 500 m² Grundstücksfläche  ist mindestens ein hochstäm-
miger landschaftstypischer Obstbaum (Apfel, Kirsche, Zwetschge u.a.) oder 
ein hochstämmiger Laubbaum II. Ordnung zu pflanzen.  

Sie sind dauerhaft zu unterhalten und hierzu fachgerecht zu pflegen.  

Es sollen Pflanzen gemäß der Pflanzliste in Absatz 2 verwendet werden. 

(2) Pflanzliste  

A Pflanzliste heimischer Gehölzarten 
 

Liste– Bäume I. Ordnung 
 

Bergahorn   Acer pseudoplatanus 
Spitzahorn   Acer platanoides 
Esche    Fraxinus excelsior 
Traubeneiche   Quercus petraea 
Stieleiche   Quercus robur 
Winterlinde   Tilia cordata 
Sommerlinde   Tilia platyphyllos 
 
Bäume II. Größenordnung: 
 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Vogelkirsche Prunus avium 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Mehlbeere Sorbus aria 
Liste Regionaler Obstsorten (gehören zu Bäumen II. Ordnung) 
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Apfelsorten Birnensorten Süßkirschen Pflaumen 
Krügers Dickstiel Gellerts Butter-

birne 
Braune Leberkir-
sche 

Hauszwetsche 

Gravensteiner Gute Luise Große Schwarze 
Knorpel 

Ontariopflaume 

Goldparmäne Köstliche aus 
Charneux 

Schneiders Spä-
te Knorpel 

Ersinger 
Frühzwetsche 

James Grieve Conference Büttners rote 
Knorpelkirsche 

Wangenheimer 
Frühzwetsche 

Prinz Albrecht 
von Preußen 

Madame Verté  Zwetsche Hanita 

Schöner von 
Herrenhut 

Frühe aus 
Trévoux 

 Mirabelle von 
Nancy 

Dülmener Ro-
senapfel 

  Quillins Reneklo-
de 

 
 
Sträucher: 
 
Echte Felsenbirne Amelanchier ovalis 
Kornelkirsche Cornus mas 
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana 
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Liguster Ligustrum vulgare 
Gemeine Heckenkirsche 
(Strauch) 

Lonicera xylosteum 

Faulbaum Rhamnus cathaticus 
Schlehe Prunus spinosa 
Feldrose Rosa arvensis 
Hundsrose Rosa canina 
Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere Rubus idaeus 
Salweide Salix caprea 
Traubenholunder Sambucus racemosa 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Gemeiner Schneeball 
Sanddorn 

Virburnum lantana 
Hippophae rhamnoides 

 

 

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (6)  BAUGB 
I.V.M. § 88 (6)  LBAUO 

1 Dachgestaltung (§ 88 (1) LBauO) 
(1) Dachform/-neigung 

Im Bebauungsplangebiet sind Dächer mit einer Neigung bis höchstens 48° 
zulässig. 
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(2) Eindeckungsmaterialien 

Dacheindeckungsmaterialien in Form von Dachsteinen, Zinkblech und Schie-
fer sind zulässig.  

Außerdem sind Dachbegrünung und Energiedacheindeckungen (Sonnenkol-
lektoren, Eindeckungen für regenerative Energien) zulässig.  

(3) Farben  

Die Eindeckungsmaterialien sind in grau, braun, anthrazit und schwarzen 
Farbtönen zulässig (z.B. RAL 3007 (Schwarzrot), RAL 5004 (Schwarzblau), 
RAL 5008 (Graublau), RAL 7010 (Zeltgrau), RAL 7011 (Eisengrau), RAL 7012 (Ba-
saltgrau), RAL 7013 (Braungrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazit-
grau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 7022 (Umbragrau), RAL 7024 (Graphitgrau), 
RAL 7026 (Granitgrau), RAL 7043 (Verkehrsgrau), (Sepiabraun), RAL 8017 (Scho-
koladenbraun), RAL 8019 (Graubraun), RAL 8022 (Schwarzbraun), RAL 8028 (Ter-
rabraun) u.ä. Farbtafeln). 

 

 

C HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN 

1. Bei der Gestaltung der Wege und Plätze sind die Empfehlungen für die An-
lage von Stadtstraßen (RAST) anzuwenden. 

2. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum 
Vorgehen enthält die DIN 18915 bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbo-
denablagerung (Quelle: www.beuth.de). 

3.  Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische 
Funde zu Tage treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 
Denkmalschutzgesetz und sind bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Di-
rektion Archäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1 in 56077 
Koblenz (Telefon 0261/ 6675-3000) zu melden. Beim Auftreten von archäo-
logischen Befunden und Funden muss deren fachgerechte Untersuchung 
und Dokumentation vor Baubeginn und während der Bauarbeiten ermöglicht 
werden. Dadurch sind ggf. auch zeitliche Verzögerungen einzukalkulieren. 
Bei Bauausschreibungen und Baugenehmigungen sind die angeführten Be-
dingungen zu berücksichtigen. 

Der Beginn jeglicher Erdarbeiten ist der Fachbehörde rechtzeitig (mindes-
tens 3 Wochen vorher) anzuzeigen. 

4. Es wird empfohlen, eine objektbezogene Baugrunduntersuchung entspre-
chend den Anforderungen der einschlägigen Regelwerke (z.B. DIN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) durchführen zu lassen  (Quelle: 
www.beuth.de). 

5. Hinsichtlich des Bodenschutzes ist das ALEX-Informationsblatt 28 „Boden-
schutz in der Umweltprüfung – Leitfaden für die kommunale Praxis“ zu be-
achten. 

Bei Eingriffen in den Boden sowie dem Umgang mit Boden sind die ein-
schlägigen Vorschriften wie die Bundesbodenschutzverordnung und die DIN 
19731 zu beachten. Bei der Entsorgung der Böden wird - aus Sicht des Ab-
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fallrechts – zudem auf die LAGA M 20, TR Boden, verwiesen (Quelle der 
DIN-Vorschriften: www.beuth-verlag.de). 

 

 

Ausgefertigt Sinzig, den 

 

 

 

 

              

(Andreas Geron, Bürgermeister)     (Siegel) 

 


